
																																																																																

													Vertrag	zur	Handynutzung	
			Dieser	Vertrag	regelt	die	Nutzung	von	Handys	
						und	Smartwatches	an	der	Grundschule	am	Schlosspark.

1.	Ziel	des	Vertrags
Ziel	ist	es,	ein	störungsfreies	Lernen	zu	ermöglichen,	
die	Sicherheit	aller	Kinder	zu	gewährleisten	und
einen	verantwortungsvollen	Umgang	mit	digitalen	Geräten	zu	fördern.

2.	Grundsätzliche	Regelung
Handys	und	Smartwatches	dürfen	während	der	gesamten	Schulzeit	(Unterricht,	Pausen,	AGs,
Betreuung	sowie	auf	Tages	-	und	Klassenausflügen)	nicht	privat	genutzt	werden.
Alle	Geräte	sind	ausgeschaltet	in	der	Schultasche	aufzubewahren.	Smartwatches	sind	im
Schulmodus.
Das	Mitführen	von	Handys	und	Smartwatches	sind	nicht	verpflichtend.	Die	Schule	übernimmt
keine	Verantwortung	für	Verlust	oder	Beschädigung.

3.	Ausnahmen
Notfälle	→	Kontaktaufnahme	mit	Eltern	über	das	Sekretariat	oder	nach	Absprache	mit	einer
Lehrkraft.
Medizinische	Gründe	(z.	B.	Blutzuckermessung	bei	Diabetes)	→	bei	vorheriger	Information
der	Klassen-	oder	Schulleitung.

4.	Konsequenzen	bei	Verstößen
1.	Ermahnung	durch	die	Lehrkraft.
2.	Das	Gerät	wird	bis	zum	Ende	des	Schultages	von	der	Lehrkraft	einbehalten.
3.	Eltern	müssen	das	Gerät	persönlich	in	der	Schule	abholen.

5.	Haftung
Die	Schule	übernimmt	keine	Haftung	für	private	Geräte,	die	mitgebracht	werden.

6.	Gültigkeit	&	Überprüfung
Dieser	Vertrag	tritt	mit	der	Unterschrift	in	Kraft.
Er	wird	jährlich	überprüft	und	bei	Bedarf	angepasst.	
Ab	dem	Schuljahr	2026/27ist	dieser	Vertrag	Bestandteil	des	Schultagebuches.

Bestätigung

Wir	haben	die	Handyordnung	zur	Kenntnis	genommen	und	verpflichten	uns,	sie	einzuhalten.

�	Datum:	 ___________

�		Schulleitung: 	 __________________________

�			Eltern/Erziehungsberechtigte:	 ___________________________

�Schüler*in	(freiwillig): 	___________________________


